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Die Windenergieanlagen (WEA) 7001 und 7002 befinden sich bei der unteren Immis-
sionsschutzbehörde der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm im Antragsverfahren. Wir bitten 
Sie daher, sich bezüglich des Verfahrensstand an die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm 
zu wenden.  
 
Die WEA 7176 und 7178 sind bei der SGD Nord beantragt. Antragstellerin ist die Wind 
Repowering GmbH & Co. KG. Im Verfahren wurde im Juni 2025 der Antrag für die 
WEA 7177 zurückgenommen. Nun steht noch die Überarbeitung der Antragsunterla-
gen durch die Antragstellerin aus. Das Verfahren kann weitergeführt werden, wenn die 
überarbeiteten Unterlagen vorliegen. Nach Angaben des zuständigen Fachreferats 
scheint die Überarbeitung noch Zeit in Anspruch nehmen zu können. Insofern kann 
aktuell keine Einschätzung abgegeben werden, wann mit einer Genehmigung der 
WEA 7176 und 7178 gerechnet werden kann. Eine Genehmigung in diesem Kalender-
jahr erscheint jedoch eher unrealistisch. 
 
Die WEA 7117 läuft in einem separaten Verfahren. Nach Nachforderungen der Fach-
stellen und zwischenzeitlicher Anhörung zur Ablehnung des Antrags gemäß 
§ 20 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchG wegen keiner Ergänzung von Antragsunterlagen 
innerhalb einer gestellten Frist wurden im Juni Unterlagen ergänzt bzw. überarbeitet. 
Nun steht erneut eine Überarbeitung der Unterlagen aus sowie die Stellungnahmen 
von weiteren Fachstellen. Das Verfahren ist etwas fortgeschrittener als das Verfahren 
der WEA 7176 und 7178. Der Zeitpunkt der Genehmigungserteilung ist aktuell vor al-
lem abhängig von der Unterlagenüberarbeitung und scheint schätzungsweise wohl 
nicht mehr in diesem Jahr erfolgen zu können. 
 
Es sind keine entgegenstehenden Belange nach §§ 14-16 LTranspG ersichtlich, die 
gegen eine Herausgabe der Informationen zum Verfahrensstand sprechen. 
Auch die Abwägung nach § 17 LTranspG hat zu keinem anderen Ergebnis geführt. 
Dies folgt aus der besonderen Bedeutung des Landestransparenzgesetzes (vgl. § 1 
LTranspG) für die Allgemeinheit, die es in jedem Fall zu wahren gilt. 
 
Diese Entscheidung ergeht nach § 24 Abs. 1 Satz 2 LTranspG gebühren- und ausla-
genfrei, da es sich um eine einfache, schriftliche Auskunft handelt. 
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Hinweise 
 
Vorsorglich verweise ich Sie zusätzlich auf § 19 Abs. 2 LTranspG. Danach haben Sie 
die Möglichkeit, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit zu kontaktieren, wenn Sie ihr Recht auf Informati-
onszugang nach dem LTranspG durch die vorliegende Entscheidung als verletzt an-
sehen. 
 
Zudem weise ich Sie darauf hin, dass sämtliche Anfragen nach Transparenzrecht 
(nicht deren Inhalt) unter Angabe des Vor- und Zunamens in einem Verzeichnis aufge-
nommen werden, das bei dem bearbeitenden Referat geführt wird. 
 
Sofern Ihrerseits Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen gerne unter den o. g. Kontakt-
daten zur Verfügung. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe  Wider-
spruch erhoben werden. 

 
Der Widerspruch ist bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord einzulegen. 
 
Der Widerspruch kann  
 
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz 

oder Postfach 20 03 61, 56003 Koblenz 
oder 
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